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Ausland.
Frankreich. Beobachtungen über den Einfluss der

Beschaffenheit der Kasernen auf die
Sterblichkeit haben das unerwartete Ergebnis
geliefert, dass die Zahl der Sterbefälle in den nenen
Kasernen anscheinend grösser ist als die in den als
solche eingerichteten früheren Klöstern, Kirchen nnd
sonstigen Gebäuden. Der Grund für diese Wahrnehmung

wird darin gesucht, dass die neueren Kasernen
zu stark belegt und die einzelnen Wohnräume zu gross
sind, wodurch das Übertragen ansteckender Krankheiten
befördert wird. Um Gewissheit über diese Verhältnisse
sich zu verschaffen, hat der Kriegsminister das
Einreichen von Nachweisen angeordnet, aus denen eine

genaue Statistik der Sterbefälle und der ihnen zugrunde
liegenden Krankheitsursachen in den verschiedenen
Örtlichkeiten (alte Klöster, Seminare, eigentliche Vauban-
ka8ernen, geänderte V&ubankasernen, Kasernen Tollet,
Limairekasernen, Kasernen 1874, Kasernen 1889) zu
entnehmen ist. (Militär-Wochenblatt.)

Portugal. Landesverteidigungs-System.
Einem die Organisation des portugiesischen Heeres
behandelnden Aufsatze des Hauptmanns L a n d e y r a in
der spanischen „Revista cientifico militar" ist hierüber
folgendes zu entnehmen :

Das ganze Landesverteidigungs-System Portugals ist
nut eine entsprechende fortifikatorische Ausgestaltung
des verschanzten Lagers von Lissabon gegründet,
dementsprechend auch dortselbst die Vereinigung seiner

Kampfmittel für die Verteidigung anf der Land- und
der Seeseite zum Ausdrucke gelangt. — Ersterem Zwecke
dienen die beiden nördlich uud südlich des Tajo
gelegenen Verteidigungsabschnitte. Oer nördliche
Abschnitt umfasst die Forts Carlos I. und Marques
de Sa da Bandeira, das Réduit des Monte
Cintra, dem die Rolle des Noyaus zufällt, dann

mehrere Batterien und Militärstrassen, während zum
südlichen Abschnitte alle Anlagen zwischen dem Tajo
und dem S a d o gehören. — Für die Küstenverteidigung
sind ein äusserer und ein innerer Abschnitt vorhanden.
Ersterer enthält die Forts Sao Juliao de Barra,
das Réduit D u q u e de Bragança und die Batterien

SaoGonçalo, Rapozeira und Alpena,
letzterer das Réduit Alto doDuque, die Forts Bom
Successo und Don Luis, endlich die Batterien

Praia, Lage und Fontainbas.
Festungskommandant ist ein Divisionsgeneral,

welchem im Frieden ein folgendermassen zusammengesetzter

Festungsstab zugewiesen ist : 2 Artillerie- oder
Genieoberste als Abschnittskommandanten der Landfronten,
2 Artillerieobei-8te als Abschnittskommandanten der

Seefronten, 1 Artillerieoberst als Artillerieinspektor, 1

Artilleriehauptmann als Materialoffizier, 1 Genieoberst als

Genieinspizierender, 2 Genieoberstleutnauts als Sub-

inspizierende, 1 Geniemajor als Chef des Torpedowesens,
2 dem Könige zugeteilte Artillerie- und Greniehaupt-

leute, 2 Flügeladjutanten, 2 Ärzte, 3 Festungs-General-
stabsoftiziere und 1 Militärgeistlicher. — Im Kriegsfalle
wird dier Festungsstab entsprechend erhöht. Stellvertreter

des Festungskommandanten ist stets der
ranghöchste im Platze anwesende Oberst.

Im Frieden befindet sich das Festungskommando in

Caxias und ist dem Kriegsministerium unterstellt.

Angesichts der grossen Verantwortlichkeit des

Festungskommandanten sind demselben die Rechte eines

Korpskommandanten eingeräumt.
Im Frieden besteht eine Verteidigungskommission,

welche aus dem Festungs- und den Abschnittskommandanten,

den Artillerie- und Genieinspizierenden und den

nach Ermessen des Festungskommandanten noch
beizuziehenden Offizieren, unter diesen der Chef des Torpedowesens

und ein vom Marineministerium bestimmter
Marineoffizier, zusammengesetzt ist. Derselben obliegt die

Verfassung der Befestigungsentwürfe, die Verwertung
der dem Platze zugewiesenen Kampfmittel, die Ausarbeitung

des Ausrüstungsentwurfes und die Evidenzhaltung
aller auf Festungsbau und Festungskrieg bezughabenden
Neuerungen des Auslandes. Im Falle des ausgesprochenen

Belagerungszustandes wird aus dieser Kommission
der Verteidigungsrat gebildet.

(Mitteil, über Artillerie- u. Geniewesen.)

Von den Beiheften zur „Allgem. Schweizer.
Militärzeitung" können noch folgende zu den angegebenen
Preisen durch die unterzeichnete Verlagsbuchhandlung
bezogen werden :

Sarasin, Kav.-Hauptm. P., Über die Verwendung der
berittenen Maschinengewehr-Schützen -Kompagnie.

Fr. 1. —
Schneider, Oberst, Prof., Die Zuständigkeit der mili¬

tärischen Gerichte in der Schweiz. Fr. 1. —
Biberstein, Oberstleut. Arnold, Zwei neue Exerzier-

reglemente für die Infanterie. Fr. 1. 25

Schibier, Hptm. Ernst, Über die Feuertaktik der schwei¬
zerischen Infanterie. Fr. 1. —

Merz, Hptm. Herrn., Über die Ausbildung des Infan¬
teristen zum Schützen im Gelände und vor der
Scheibe. Fr. 1. —

Gertsch, Oberstleutnant F., Die Manöver des IV. Armee-
Korps 1902. Mit einer Karte. Fr. 2. —

Koller, Sanitätshauptmann Dr. H., Vorschläge zur
Bekleidungsreform der schweizerischen Infanterie.

80 Cts.

Zeerleder, Major i./G. F., Gedanken über Führung
kombinierter Kavalleriedetachemente in schweizer.
Verhältnissen. 80 Cts.

Schseppi, Major, Lassen die Lehren aus dem Buren¬
krieg eine Änderung unseres Infanterie-Exerzier-
reglementes wünschenswert erscheinen? Fr. 1. 50

von Mechel, Oberst H., Major Karl Suter. Fr. 1. —
Pietzcker, Oberstleutnant Herrn., Die Manöver des

I. Armeekorps 1903. Mit einer Karte. Fr. 2. —
Immenbauser, Oberstleutnant G., Radfahrende In¬

fanterie, gr. 8°. geh. Fr. 1. —
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Reisende und Muster zu Diensten.

Offiziersbursche od. Kutscher.
Mochte meinem Burschen, der wegen Aufgabe meines

Fuhrwerks stellenlos wird, eine gute Stelle verschaffen.
Derselbe war bei mir als Kutscher, sowie zeitweise als

Offiziersbedienter 5 Jahre im Dienst, den er stets zu
meiner vollsten Zufriedenheit versah. Anfragen erbitte
sub P. 1827 q. an Haasenstein & Vogler, Basel.


	Ausland

